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pellen sowie der Gesamtheit der Hof geistlichen 124). Im 12. Jahrhundert 
wird der oberste Hofkapellan des Königreichs Sizilien mehrfach er­
wähnt 125); aus der staufischen Zeit besitzen wir jedoch nur ein einziges 
sicheres Zeugnis für die Existenz eines Magister Capellanus, ein Mandat 
der Königin Konstanze vom April 1213 126). Darin verbietet sie dem 
Erzbischof von Messina, ihren Kapellan Petrus de Moraldo zu be­
lästigen, der wie die übrigen Kapelläne der Kastelle des Königreiches 
sub cura et gubernatione venerabilis magistri cappellani stehe. D i 
Chiara bemerkt, daß für die Zeit von 1169 bis 1309 kein Magister 
Capellanus bekannt sei 127). Aber für die Zeit der Anjous sind wir über 
die Magistri Capellani genau unterrichtet; im Jahre 1269 wird ein 
Protocapellanus Karls I. namentlich erwähnt 128). Und für die Zeit 
Friedrichs II. liegt wenigstens die Nachricht vor, daß ein Gregorius Mu­
staccius um 1250 Capellanus Maior gewesen sein solle 129). Der Kaiser 
soll ihm die Kirche S. Lucia di Milazzo verliehen haben, und dadurch 
soll der oberste Hof geistliche eine eigene Kirche und feste Einkünfte 
erlangt haben, die ihm bis dahin fehlten. Aber in keiner Urkunde wird 
Gregorius als Capellanus Maior bezeichnet, und nirgendwo ist auch da­
von die Rede, daß der Kaiser die Kirche S. Lucia im Jahre 1250 zur 
Capella regia erhoben habe, wie die Akten seit dem 15. Jahrhundert 
und die spätere Literatur behaupten 130). Auch für die allgemeine Stel­
lung des Capellanus Maior gibt es in staufischer Zeit, von dem Mandat
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